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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1990

Norm

WaffGG §2

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Im Rahmen exekutiver Zwangsbefugnisse ist ein Wa4engebrauch - und damit auch die weniger gefährliche Maßnahme

der Anwendung von Körperkraft - nur in den im § 2 Z 1 bis 5 Wa4GG umschriebenen Fällen zulässig. Ein

Wa4engebrauch außerhalb dieser Voraussetzungen verletzt konkrete, auf dem Wa4GG beruhende Rechte, nämlich

den Anspruch sowohl des Staates als auch des vom Wa4engebrauch und der minder gefährlichen Maßnahme

Betro4enen auf Einhaltung der zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Menschen die exekutiven

Zwangsbefugnisse einschränkenden Normen.
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